
415 der Beilagen roden stenographischen Protokollen des N ati~nalrates VII.GP. 

Bericht und Antrag 

des Ausschusses für Verfassung und für Verwaltungsreform 

betreffend den Entwurf eines Bundesverfas- Kundmachung des Bundeskanzleramtes yom 
sungsgesetzes, womit das Bundes-Verfas- 22. Juni 1954 im Bundesgesetzblatt unter 
sungsgesetz in der Fassung von 1929, BGBI. Nr. 159/1954 veröffentlicht worden. 

Nr. 1/1930, abge'ändert wird. Im Zuge der weiteren Beratungen des Finanz-
Die Abgeordneten Re ich, Ferdinanda und Budgetausschusses beziehungsweise des hie-

F los s man n, Dipl.-Ing. Pius F i n k, Maria für bestellten Unterausschusses über die beiden 
E n s e r, Dr. Hof e n e der, Rosa R ü c k, Kr a- genannten Initiativanträge ist die übereinstim­
n e bit t e rundGenossen haben in der Sitzung mende Auffassung vertreten worden, daß sowohl 
des Nationalrates am 2. Dezember 1954 einen die Einheitlichkeit in der Gesetzgebung als auch 
Antrag, betreffend Abänderung des Bundes-Ver- die Einheitlichkeit in der Vollziehung hinsicht­
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 (131/A) lieh von Maßnahmen, wie sie in diesen Initiativ­
eingebracht, der dem Ausschuß für Verfassung anträgen enthalten sind, sichergestellt werden 
und für Verwaltungsreform zugewiesen wor- muß. Dieser Auffassung entspricht der nunmehr 
den ist. vorliegende Initiativantrag eines Bundesverfas-

Anlaß für diesen Antrag bilden Anträge der sungsgesetzes, womit das Bundes-Verfassungs­
Abgeordneten Re ich und Genossen, betref- gesetz in der Fassung von 1929 abgeändert wird; 
fend die Schaffung eines Bundesgesetzes zur Er- er soll die verfassungsgesetzliche . Grundlage für 
leichterung eines Ausgleichs der Mehrbelastung die Regelung der Familienbeihilfen im Wege 
der Familien mit Kindern (Familienlastenaus- eines Bundesgesetzes, dessen Vollziehung aus­
gleich) (78/ A) und der Abgeordneten Ferdinanda schließlich Sache des Bundes ist, bilden. 
F los s man n und Genossen, betreffend den Der Art. I des Entwurfes enthält in seiner Z. 2 
Entwurf eines Gesetzes über die Gewährung von das Kernstück, indem er dem Art. 10 Abs. 1 
Familienbeihilfen (79/A). Diese beiden Anträge des Bundes-Verfassungsgesetzes eine neue Z. 17 
wurden dem Finanz- und Budgetausschuß zur anfügt, die die BevölkenlOgspofitik, soweit sie 
Beratung zugewiesen. Schon zu Beginn der Be- die GewährUng von Kinderbeihilfen und die 
ratungen .über diese Anträge ergaben sich Zwei- Schaffung eines Lastenausgleiches im Interesse 
fel darüber, ob Maßnahmen, wie' sie in den der Familie zum Gegenstand hat, aus der Grund­
beiden Anträgen enthalten sind, in Gesetzgebung satzgesetzgebungdes Bundes heraushebt und in 
und Vollziehung ausschließlich Sache des Bundes die ausschließliche Gesetzgebung und Vollziehung 
sind. Auf Anregung des Bundeskanzleramtes hat des Bundes überstellt. Die Fassung dieses Kom­
die Bundesregierung den Verfassungsgerichtshof petenztatbestandes ist so gewählt, daß dadurch 
im Verfahren nach Art. 138 Abs. 2 B.-VG. mit einerseits die schon bestehende Regelung der 
diesen Gesetzentwürfen befaßt. Kinderbeihilfen und eine allfällige künftige Fort-

Der. Verfassungsgerichtshof hat in seinem Er- entwicklung ihre verfassungsgesetzliche Grund­
kenntnis vom 21. Juni 1954, K II-3, 4/54/17, lage findet, anderseits auch für neue Maßnahmen 
folgenden Rechtssatz aufgestellt: "Maßnahmen zur Schaffung eines LastenausgleiChs im Inter: 
zur Erleichterung der Familiengründung und zur esse der Familie die erforderlichen verfassungs­
Hebung der Geburtenfreudigkeit durch Gewäh- gesetzlichen Vorkehrungen get·roffen werden. 
rung von Familienbeihilfen fallen unter den Z. 3 des Art. I muß dementsprechend den 
Kompetenztatbestand ,Bevölkerungspolitik' des Kompetenztatbestand "Bevölkerungspolitik", so~ 
Art. 12 Z. 2 Bundes-Verfassungsgesetz in der weit er bloß in der Grundsatzgesetzgebung Sache 
Fassung von 1929." Dieser Rechtssatz ist mit des Bundes ist, entsprechend einschränken. 
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Art. I Z. 4 eröffnet die Möglichkeit, Maßnah­
men der genannten Art in der Vollziehung un­
mittelbar von Bundesbehörden versehen zu 
lassen. 

Der Art. II gibt eine authentische Interpre­
tation darüber, daß das Kinderbeihilfengesetz, 
BGBL Nr. 131/1950, in der Fassung der bisher 
erlassenen Novellen in verfassungsrechtlich ein­
wandfreier Weise erlassen worden ist. 

D!!r Ausschuß für Verfassung und für Verwal­
tungsreform hat in seiner Sitzung am 6. De­
zember 1954 in Gegenwart von Vizekanzler 
Dr. S c h ä r f und beamteten Vertretern der be~ 
teiligten Zentralstellen den Antrag in Verhand­
lung gezogen. Hiebei wurde zwecks eindeutiger 
Klarstellung beantragt, daß Artikel III Abs. 1 
folgende Fassung erhält: 

Machunze, 
Berichterstatter. 

Bundesverfassungsgesetz vom 
, womit das Bundes-V erfas­

sungsgesetz in der Fassung von 1929, BGBl. 
Nr. 1/1930, abgeändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 
von 1929, BGBL Nr. 1/1930, wird abgeändert 
wie folgt: 

L Im Art. 10 Abs. 01 Z. 16 ist nach dem Wort 
"Bundes angestellten" der Punkt durch 0 einen 
Strichpunkt zu ,ersetzen. 

2. Dem Art. 10 Abs. 1 ist als Z. 17 anzufügen: 
,,17. Bevölkerungspolitik, soweit sie die Ge­

währung von Kinderbeihilfen und die Schaffung 
eines Lastenausgleiches im Interesse der Familie 
zum Gegenstand hat." 

3. Im Art. 12 Abs. 1 hat Z. 2 zu lauten: 
,,2. Armenwesen; Bevölkerungspolitik, soweit 

sie nicht unter Art. 10 fällt; Volkspflegestätten; 
Mutterschafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge; 
Heil- und Pflegeanstalten, Kurortewesen und 
Heilquel1en;'~ 0 

"Dieses Bundesverfassungsgesetz tritt unter 
Berücksichtigung der . Bestimmungen des Ar­
tikels lImit 31. Dezember 1954 in Kraft." 

Nach Durchführung einer Debatte, in der die 
Abgeordneten Dr. Hof e n e der, Dr. P f e i­
fe r, G ru b hof e r sowie Vizekanzler Doktor 
Sc h ä r f das Wort ergriffen, wurde der An­
trag 131/A mit der oben angeführten Abän4e­
rung zum Beschluß erhoben. 

Der Ausschuß für Verfassung und für Verwal­
tungsreform stellt demnach den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem angeschlossenen _I. 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige Zu­
stimmung erteilen. 

Wien, am 6. Dezember 1954. 

Probst, 
Obmann. 

4. Im Art. 102 Abs. 2 ist nach dem Wort 
"Hinterbliebene" der Punkt durch einen Beistrich 
zu ersetzen; folgende Worte sind anzufügen: 
"Bevölkerungspolitik, soweit sie die Gewährung 
von Kinderbeihilfen und die Schaffung eines 
Lastenausgleiches im Interesse der 0 Familie zum 
Gegenstand hat." 

Artikel n. 
Das Kinderbeihilfengesetz, BGBI. Nr. 31/1950, 

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 135/1950, der 2. Novelle zum Kinderbei­
hilfengesetz, BGBL Nr. 215/1950, der 3. Novelle 
zum Kinderbeihilfengesetz, BGBL Nr. 161/1951, 
und der 4. Novelle zum Kinderbeihilfengesetz, 
BGBl. Nr. 104/1953, gilt vom Zeitpunkt seines 
urprünglichen Inkrafttretens als auf Grund der 
im Art. 1 dieses Bundesverfassungsgesetzesent­
haltenen ~estimmungen erlassen. 

Artikel III. 

Dieses Bundesverfassu~gsgesetz tritt unter Be­
rücksichtigung der Bestimmungen des Artikels II 
mit 31. Dezember 1954 in Kraft. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungs­
gesetzes ist die BundesreOgierung betraut. 

415 der Beilagen VII. GP - Bericht und Antrag NR (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




